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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.2011

Norm

ABGB §176 C

1. ABGB § 176 heute

2. ABGB § 176 gültig ab 01.07.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 59/2017

3. ABGB § 176 gültig von 01.02.2013 bis 30.06.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2013

4. ABGB § 176 gültig von 01.07.2001 bis 31.01.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 135/2000

5. ABGB § 176 gültig von 01.07.1989 bis 30.06.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 162/1989

Rechtssatz

§ 176 Abs 1 ABGB handelt von nötigen Verfügungen im Rahmen der Obsorgeausübung durch die Eltern und bildet

keine gesetzliche Grundlage für einen Eingri8 in das Persönlichkeitsrecht eines Elternteils dahingehend, dass einem

Obsorgeberechtigten aufgetragen wird, sich selbst einer psychologischen Beratung zu unterziehen.Paragraph 176,

Absatz eins, ABGB handelt von nötigen Verfügungen im Rahmen der Obsorgeausübung durch die Eltern und bildet

keine gesetzliche Grundlage für einen Eingri8 in das Persönlichkeitsrecht eines Elternteils dahingehend, dass einem

Obsorgeberechtigten aufgetragen wird, sich selbst einer psychologischen Beratung zu unterziehen.
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